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Antrag 0660/2014/1 zur Sitzung Stadtrat am 09.04.2014 

 

Gemeinsamer Änderungsantrag zum Antrag 0660/2014 der ödp-

Stadtratsfraktion (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) 

 

 

Neuordnung der Wärmeversorgung auf dem Lerchenberg 

Kommunalen Einfluss stärken – Kostensenkung ausloten 

 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 

Der Antrag wird wie folgt geändert: 

1. Ziel soll es für die Stadt Mainz sein, den Weiterbetrieb der Fernwärmeversorgung  

auf dem Lerchenberg nach Beendigung der Verträge mit RWE ED im Jahr 2016  

sicherzustellen und unter kommunaler Führerschaft neu zu ordnen. Ob dies in 

Eigenregie, in einer Kooperation mit RWE unter kommunaler Führerschaft durch 

die SWM oder einer sinnvollen Alternativlösung erfolgen soll, gilt es zu prüfen. 

2. Eine gleichermaßen umweltfreundliche, gesundheitsfreundliche und wirtschaft-

liche Versorgung des Gebiets Lerchenberg durch Fernwärme ist nur dann mög-

lich, wenn sich die bisherige Anschlussleistung nicht drastisch reduziert. An der 

Satzung über den Anschluss- und Benutzungszwang auf dem Lerchenberg wird 

festgehalten. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Zulässigkeit re-

generativer Energiequellen konkretisiert bzw. modifiziert und Ausnahmerege-

lungen für sog. „Nullenergiehäuser“ gestattet werden können. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, unter Einbeziehung externer Gutachter eine 

rechtssichere und EU-konforme Lösung zu erarbeiten und den städtischen Gre-

mien und dem Stadtrat noch in diesem Jahr zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Mainz oder ein vor ihr beauftragtes Unternehmen betreibt ein Fernheiz-

werk mit Warmwassersystem als öffentliche Einrichtung. Hierüber wurde am 

05.07.1984 eine Satzung über den Anschluss- und Benutzungszwang für das Gebiet 

Mainz-Lerchenberg und des ZDFs erlassen. 



- 2 - 

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes, insbesondere zum Zwecke der Luftreinhal-

tung, entschied sich die Stadt Mainz damals für die Fernwärmeversorgung. Die mit 

der Satzung verfolgten Ziele haben nach wie vor ihre Gültigkeit und Berechtigung 

und lassen sich mit einer umweltgerechten Wärmeversorgung optimal erreichen, 

weshalb die städtischen Gremien dies auch als Maßnahme zur Luftreinhaltung im 

aktuellen Luftreinhalteplan (Oktober 2012) der Stadt Mainz beschlossen haben. 

Eine Aufhebung des Anschluss- und Benutzungszwangs würde den Zielsetzungen 

der Stadt Mainz widersprechen, da sie derzeit mittels eines Wärme-Masterplans für 

das gesamte Stadtgebiet Erkenntnisse erarbeitet, in welchen weiteren Teilgebieten 

eine umweltfreundliche Wärmeversorgung sinnvoll auf- bzw. ausgebaut werden 

kann. 

Maßgabe beim Weiterbetrieb des Fernwärmenetzes auf dem Lerchenberg muss es 

sein, dass ein konkurrenzfähiges Preisniveau für die Wärmekunden  angeboten 

werden kann. Bisherige Erkenntnisse über den Sanierungsbedarf des bestehenden 

Netzes deuten sogar auf ein gewisses Kostensenkungspotenzial für die Anwohner 

auch im Hinblick auf veränderte Wärmebedarfe bei Haussanierungen hin. 

Damit die Ziele und Maßgaben erreicht werden können, ist ein gestärkter kommu-

naler Einfluss bei der Neuordnung des Weiterbetriebs des Fernwärmenetzes erfor-

derlich – auch um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

 

 

Dr. Eckart Lensch, SPD-Stadtratsfraktion 

Sylvia Köbler-Gross, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Walter Koppius, FDP-Stadtratsfraktion 
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